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& SACHVERHALT

Laura will ihr Gehalt als wissenschaftliche Hilfskraft aufbessern. Daher durchforstet sie die
Todesanzeigen in Zeitungen, um herauszufinden, welche Häuser und Wohnungen derzeit
unbewohnt sind. Auf diese Weise will sie ungestört ausräumen, was an Kostbarkeiten noch
vorhanden ist. Bei ihrer Suche stößt sie auf die Todesanzeige des Martin, der um seinen Vater
Ernst trauert. Ernst wohnte bis zu seinem Tod, wie Laura nach kurzer Recherche heraus-
finden kann, in einem Einfamilienhaus in Berlin-Zehlendorf. Inzwischen hat Martin, der
Alleinerbe und bereits als Eigentümer im Grundbuch eingetragen ist, das Haus bezogen, was
Laura jedoch nicht weiß. Eines der vier Zimmer hat er zudem an Alma vermietet, die gerade
für eine Woche zu ihren Eltern gefahren ist. Laura geht dagegen davon aus, dass Martin das
Haus in Besitz genommen hat, es aber nicht bewohnt.

Am nächsten Abend fährt Laura daher mit ihrem Auto zum Grundstück des Ernst. Das Auto
stellt sie in 200 Meter Entfernung vom Grundstück ab und deponiert eine geladene und
entsicherte Pistole im Handschuhfach. Sodann steckt sie einen Schraubendreher mit 20 Zenti-
meter langer, scharfer Spitze in ihre Jackentasche – diesen will sie zum Öffnen etwaiger
Fenster oder Türen verwenden – und begibt sich zu Fuß zum Grundstück. Dieses ist nicht
umzäunt, sodass sie sich ohne Weiteres dem Haus nähern kann. Sodann beginnt sie, die
Terrassentür mit dem Schraubendreher aufzuhebeln, wobei sie sich kräftig gegen die Tür
stemmen muss. Sie geht davon aus, im unmittelbar dahinter befindlichen Wohnzimmer
verschiedene, offen herumstehende Wertgegenstände an sich bringen zu können. Gerade als
die Tür aufschwingt und Laura das Zimmer betreten will, wird durch einen Bewegungs-
melder die Terrassen- und Gartenbeleuchtung aktiviert, die Laura grell anleuchtet. Martin
schaut daraufhin aus dem Fenster im Obergeschoss und entdeckt Laura. Er schreit ihr
entgegen, dass er gleich herunterkommen, sie festnehmen und die Polizei rufen werde. Laura,
die erkennt, dass sie gegen den körperlich überlegenen Martin keine Chance hätte, läuft
panisch davon.

Sie beschließt, auf den Schreck noch ein Bier in einer Szenekneipe zu trinken, in deren
Umfeld einige Dealerinnen ein florierendes Geschäft betreiben. Auf dem Weg dorthin wird
sie von zwei Hamburger Polizeibeamten, Yalçin und Müller, die sich in Berlin privat zu
einem Kurzurlaub aufhalten, entdeckt, wobei ihnen der gehetzte Gang der Laura, die sich
ständig umsieht, verdächtig vorkommt. Obschon sie wissen, dass dies eigentlich eine Angele-
genheit für die Berliner Kolleginnen und Kollegen wäre, blockieren Yalçin und Müller Lauras
Weg und fordern sie auf, stehenzubleiben. Sie eröffnen ihr, sie seien „von der Polizei“, sie sei
vorläufig festgenommen und solle „keine Faxen“ machen. Laura, die sich entdeckt wähnt und
auf keinen Fall verhaftet werden möchte, schubst die beiden Beamten aus dem Weg und läuft
davon.

Martin ist erschrocken und kommt ins Grübeln. Er erinnert sich, dass das Haus nie eine
gültige Baugenehmigung hatte. Da das Haus inzwischen auch stark renovierungsbedürftig ist,
aber eine üppige Feuerversicherung bei Fremdeinwirkung besteht, entschließt er sich, das
Haus abzubrennen, um die Versicherungssumme zu kassieren. Dabei will er der Versicherung
vorspiegeln, Einbrecher hätten das Haus abgebrannt, als er nicht vor Ort gewesen sei. Des-
halb übergießt er den Boden in allen vier Zimmern mit Benzin und zündet es an, nachdem er
sichergestellt hat, dass sich niemand im Haus befindet. Sodann begibt sich Martin in die
Innenstadt, um sich ein Alibi zu verschaffen. Tatsächlich fängt das Haus inklusive der Böden,
Wände und des Dachstuhls kurze Zeit später an, lichterloh zu brennen. Am nächsten Tag, das
Haus ist im Wesentlichen abgebrannt, bekommt Martin ein schlechtes Gewissen. Deshalb
sieht er davon ab, den Erstattungsantrag bei der Versicherung einzureichen.

* Der Verfasser ist Juniorprofessor für Strafrecht und Kriminologie an der Universität Hamburg. Er dankt Frau Anna-Julia Egger
für ihre Unterstützung bei der Editierung des Manuskripts. Die vorliegende Klausur wurde in erweiterter Form im Examenskurs
der Universität Hamburg im SoSe 2022 gestellt und zuvor in abgewandelter Form als Modulabschlussklausur im Hauptstudium
im WiSe 2021/2022 an der Humboldt-Universität zu Berlin.
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Bearbeitungsvermerk: Wie haben sich Laura und Martin nach dem StGB strafbar gemacht?

§§ 240, 243 und 303 StGB sind nicht zu prüfen. Eventuell erforderliche Strafanträge sind gestellt.

& LÖSUNG

A. STRAFBARKEIT DER LAURA

I. Strafbarkeit gem. §§ 242, 244 I Nr. 1 lit. a Var. 1 und 2, Nr. 3, IV, 22, 23 I StGB

Indem Laura die Terrassentür des Hauses mit einem Schraubendreher aufhebelte, wobei sie
sich vorstellte, im unmittelbar dahinter liegenden Wohnzimmer Wertgegenstände an sich
bringen zu können, und währenddessen eine entsicherte Pistole im Handschuhfach ihres
Autos lagerte, könnte sie sich wegen versuchten Diebstahls mit Waffen und Wohnungsein-
bruchdiebstahls gem. §§ 242, 244 I Nr. 1 lit. a Var. 1 und 2, Nr. 3, IV, 22, 23 I StGB strafbar
gemacht haben.

1. Vorprüfung

Der Diebstahl ist mangels Wegnahme nicht vollendet. Die Strafbarkeit des Versuchs ergibt
sich für § 244 I Nr. 1 lit. a Var. 1 und 2, Nr. 3 StGB aus § 244 II StGB und für § 244 IV StGB
aus § 23 I iVm § 12 I StGB.

2. Tatentschluss

Laura müsste mit Tatentschluss bezüglich eines Diebstahls mit Waffen und eines Wohnungs-
einbruchdiebstahls gehandelt haben. Der Tatentschluss setzt Vorsatz bezüglich aller objekti-
ven Tatbestandsmerkmale und das Vorliegen aller besonderen subjektiven Tatbestandsmerk-
male voraus.

a) Bezüglich des Grundtatbestandes, § 242 I StGB

aa) Vorsatz bezüglich des Tatobjekts: fremde, bewegliche Sache. Laura handelte mit
wenigstens bedingtem Vorsatz im Blick auf das Vorliegen einer fremden, beweglichen Sache.
Fremd ist eine Sache, die nicht im Alleineigentum der Täterin oder des Täters steht und nicht
herrenlos ist (vgl. Fischer, StGB, 70. Aufl. 2023, StGB § 242 Rn. 5 ff.). Zwar war der vor-
malige Eigentümer der Wertgegenstände, Ernst, bereits verstorben, jedoch war mit Martin ein
Alleinerbe vorhanden, der gem. § 1922 I BGB im Wege der Gesamtrechtsnachfolge in die
Eigentümerstellung eintrat (vgl. MüKoBGB/Leipold, Münchener Kommentar zum BGB,
9. Aufl. 2022, § 1922 Rn. 197). Laura war bei lebensnaher Sachverhaltsauslegung auch be-
wusst, dass Martin als Erbe des Ernst Eigentümer der Wertgegenstände geworden war.

bb) Vorsatz bezüglich der Tathandlung: Wegnahme. Wegnahme ist der Bruch fremden
und die Begründung neuen, nicht notwendigerweise tätereigenen Gewahrsams. Gewahrsam
ist die von einem Herrschaftswillen getragene tatsächliche Sachherrschaft. Bei Gegenständen,
die sich in Wohnhäusern oder Wohnungen befinden, hat grundsätzlich der Wohnungsinhaber
aufgrund seines generellen Gewahrsamswillens den Gewahrsam über sämtliche darin befind-
liche Gegenstände, auch wenn er sich keine konkreten Vorstellungen über sie macht. Ein
dauerhaftes Bewohnen wird nicht vorausgesetzt (vgl. Fischer, 70. Aufl. 2023, StGB § 242
Rn. 12). Bei Erben genügt, da die tatsächliche Sachherrschaft maßgeblich ist, nicht bereits die
Kenntnis des Erbfalls; auch die Rechtsfolgenzuordnung des bürgerlichen Rechts (§ 857 BGB)
greift nicht (vgl. Wessels/Hillenkamp/Schuhr, Strafrecht Besonderer Teil II, 45. Aufl. 2022,
Rn. 90 f., 98). Jedoch erstrecken auch Erben mit Inbesitznahme einer Wohnung ihren Ge-
wahrsamswillen auf die Wohnung und ihren gesamten Inhalt. Vorliegend stellte Laura sich
vor, dass Martin das Haus bereits in Besitz genommen hatte, sodass er auch nach ihrer
Vorstellung seinen Gewahrsam über das Haus und die darin befindlichen Gegenstände
begründet hatte. Sie wollte unmittelbar nach Betreten des Hauses Wertgegenstände aus dem
Wohnzimmer an sich nehmen. Jedenfalls mit Verlassen des Hauses wäre daher eine ent-
sprechende Gewahrsamsbegründung durch Laura erfolgt. Ein Einverständnis des Martin lag
ersichtlich nicht vor, sodass nach ihrer Vorstellung auch ein Gewahrsamsbruch vorlag.

cc) Besonderes subjektives Tatbestandsmerkmal: Absicht rechtswidriger Zueignung.
Laura handelte auch mit der Absicht rechtswidriger Zueignung. Sie hatte sowohl den be-
dingten Vorsatz zur dauerhaften Enteignung des Berechtigten im Sinne einer Verdrängung
des Martin aus seiner Eigentümerposition als auch die Absicht zur wenigstens vorübergehen-
den Aneignung der Sachsubstanz der Wertgegenstände. Die erstrebte Zueignung war auch
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